
Bekanntmachung über den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 190 

"Spielhallen und Wettbüros" gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) 

 

Der Verwaltungsausschuss der Hansestadt Lüneburg hat in der Sitzung am 30.01.2024 

folgende Beschlüsse gefasst: 

 

1. Für den dargestellten Geltungsbereich wird der (einfache) Bebauungsplan Nr. 190 

„Spielhallen und Wettbüros“ aufgestellt. Der Geltungsbereich ist in der Anlage dieser 

Beschlussvorlage dargestellt. 

 

2. Planungsziel ist die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur 

Steuerung von Spielhallen und Wettbüros als Unterart der Vergnügungsstätten im 

Stadtgebiet der Hansestadt Lüneburg. 

 

3. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die allgemeinen 

Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 BauGB ist durch Aushang im Bereich 

Stadtplanung und im Internet durchzuführen. 

 

Der Geltungsbereich der o.g. Bauleitplanung ist nachfolgend zeichnerisch dargestellt. 

  



Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB wird zu gegebener 

Zeit gesondert bekanntgemacht. 

Der Bebauungsplan Nr. 190 "Spielhallen und Wettbüros" wird als Maßnahme der 

Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung 

einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufgestellt. 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auch online auf der Homepage der Hansestadt 

Lüneburg in der Rubrik „Rathaus / Bekanntmachungen“ verfügbar (https://www.hansestadt-

lueneburg.de/bekanntmachungen). Zusätzlich sind alle Informationen über Bauleitpläne im 

Beteiligungsverfahren sowie wirksame/rechtskräftige Bauleitpläne über das zentrale 

Internetportal des Landes Niedersachsen (uvp.niedersachsen.de) zugänglich.  

 
Lüneburg, den 02.02.2024 
Die Oberbürgermeisterin  
In Vertretung 
gez. Gundermann 


